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Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
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6. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und § 9 Abs. 1a BauGB)
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7. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung der Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Anpflanzung von Bäumen

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer (Gemarkung Hinterjessen)

Datum:

Bearbeitung:

Planungsträger:

Maßstab:

Planungsstand:

Schulz Umweltplanung
Schössergasse 10, 01796 Pirna
Tel. 03501 460050

Stadt Pirna, Fachgruppe Stadtentwicklung
Am Markt 1/2, 01796 Pirna
Tel. 03501 556-0
Email: fachgruppe61@pirna.de

12.10.2020

D
W

G
_2

01
7\

16
-0

5_
20

24
\S

at
zu

ng
\1

6-
05

_S
_G

O
P

_2
02

4.
D

W
G

-G
O

P_
S

-

Satzung

1 : 1.000

Teil A: Planzeichnung

Nutzungsschablone

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB)
WA 1 I - II

0,4 FH 9,0
TH 6,0

E
SD / WD
30-45°

Art der baulichen
Nutzung

Grundflächenzahl
(GRZ)

Bauweise

Zahl der
Vollgeschosse

Firsthöhe

Dachform und
-neigung

WA = Allgemeines Wohngebiet
MI = Mischgebiet
GE = Gewerbegebiet

Art der baulichen Nutzung:

I - II = Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und HöchstmaßZahl der Vollgeschosse:

GRZ 0,4 = Flächenanteil des Grundstücks, der überbaut werden darf, hier : 40%Grundflächenzahl:

FH 9,0 = Firsthöhe über der Bezugshöhe, z.B. 9,0 m
TH 6,0 = Traufhöhe als Höchstmaß über der Bezugshöhe, z.B. 6,0 m

Firsthöhe:

o = offene Bauweise
g = geschlossene Bauweise
E = nur Einzelhauser zulässig
ED = Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Bauweise:

SD = Satteldach
WD = Walmdach
FD = Flachdach

Dachform:

30°-45° = zulässige Dachneigung 30° bis 45°Dachneigung:

Erstellung Lage- und Höhenplan: Vermessungsbüro Hering
Lohmener Str. 12b, 01796 Pirna

Anlage für die Telekommunikation (Funkmast entfällt spätestens ab 2027)

5. Flächen und Anlagen für die Ver- und Entsorgung (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen und Sträuchern

Erhaltung von Bäumen

vorhandene Gebäude

Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen
erforderlich sind (aufgefüllte Sandgrube) sowie Altlastenverdachtsflächen (§ 9 Abs. 5 Nr. 1
und Abs. 6 BauGB)

II. Kennzeichnungen

Parzellierung und Nr. der Wohngrundstücke

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

III. Hinweise

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Bemaßung in Metern

Stadt Pirna

Teil B: Textliche Festsetzungen
I Planungsrechtliche Festsetzungen
1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 Ausschluss allgemein zulässiger Nutzungen (§ 1 Abs. 5 BauNVO)

(1) In den Allgemeinen Wohngebieten (WA 1 bis WA 4) sind die nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen der nicht störenden
Handwerksbetriebe nicht zulässig.
(2) In den Mischgebieten (MI 1 bis MI 4) sind die nach § 6 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen Tankstellen und Vergnügungsstätten nicht
zulässig.
(3) Im Gewerbegebiet GE 1 sind die nach § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke nicht
zulässig.

1.2 Ausschluss ausnahmsweise zulässiger Nutzungen ( § 1 Abs. 6 BauNVO)
(1) In den Allgemeinen Wohngebieten (WA 1 bis WA 4) sind die nach § 4 Abs. 3 ausnahmsweise zulässigen sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe
und Tankstellen nicht zulässig.
(2) In den Mischgebieten (MI 1 bis MI 4) sind die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten nicht zulässig.
(3) Im Gewerbegebiet GE 1 sind die nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Vergnügungsstätten und Anlagen für kirchliche,
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke nicht zulässig.

1.3 Steuerung des Einzelhandels in den Allgemeinen Wohngebieten (§ 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO)
(1) In den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten wird die allgemeine Zulässigkeit von Läden im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO ausgeschlossen.
(2) In den Allgemeinen Wohngebieten können die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise
zugelassen werden. Diese Betriebe dürfen auf maximal 10% ihrer Verkaufsfläche im Einzelfall auch sonstige zentrenrelevante Sortimente gemäß der
festgesetzten Sortimentsliste als Randsortiment anbieten. Nicht zentrenrelevante Randsortimente sind uneingeschränkt zulässig.
(3) Die Bestimmungen des Abs. 1 und 2 gelten nicht für Kioske und Backshops. Diese kleinen Betriebe sind allgemein zulässig.

1.4 Steuerung des Einzelhandels in den Misch- und Gewerbegebieten (§ 6 Abs. 2 und 3 sowie § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)
(1) In den Misch- und Gewerbeeinheiten wird die allgemeine Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben ausgeschlossen. Dies gilt nicht für
Einzelhandelsbetriebe mit einem gemäß der festgesetzten Sortimentsliste nicht zentrenrelevanten Kernsortiment.
(2) Einzelhandelsbetriebe mit einem nicht zentrenrelevanten Kernsortiment dürfen auf maximal 10% ihrer Verkaufsfläche zentrenrelevante Sortimente
gemäß der festgesetzten Sortimentsliste als Randsortiment anbieten.
(3) In den in Abs. 1 Satz 1 benannten Teilgebieten können in den festgesetzten Mischgebieten Einzelhandelsbetriebe mit einem
nahversorgungsrelevanten Kernsortiment, die der Versorgung des Gebietes dienen, ausnahmsweise zugelassen werden. Diese Betriebe dürfen auf
maximal 10% ihrer Verkaufsfläche auch sonstige zentrenrelevante Sortimente gemäß der festgesetzten Sortimentsliste als Rand-sortiment anbieten.
Nicht zentrenrelevante Randsortimente sind uneingeschränkt zulässig.
(4) Die Bestimmungen des Abs. 1, 2 und 3 gelten nicht für Kioske und Backshops. Diese kleinen Betriebe sind allgemein zulässig.
(5) In den in Abs. 1 Satz 1 benannten Teilgebieten können an den Endverbraucher gerichtete Verkaufsstätten von sonstigen Gewerbebetrieben
(einschließlich Handwerksbetrieben) mit zentrenrelevanten Sortimenten gemäß der festgesetzten Sortimentsliste ausnahmsweise zugelassen werden,
wenn
- sie in einem unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem sonstigen Gewerbebetrieb stehen und
- deren Summe an Verkaufs- und Ausstellungsfläche nur einen untergeordneten Teil der Geschossfläche des sonstigen Gewerbebetriebs einnimmt.

1.5 Emissionskontingente
(1) Zur Wahrung Nachbarschaft schützender Rechte dürfen auf den einzelnen Baufeldern nachfolgende Emissionskontingente nicht überschritten
werden:

Gewerbefläche Emissionskontingente LEK in dB(A)
Tag Nacht

Fläche GE 1 53 38
Fläche MI 1 51 36
Fläche MI 2 54 39
Fläche MI 3 48 33
Fläche MI 4 48 33

(2) Die berechneten Werte wurden auf ganzzahlige dB-Werte abgerundet. LEK: Wert des Pegels der flächenbezogenen Schallleistung, der der
Berechnung der Immissionskontingente zugrunde gelegt wurde
(3) Die Prüfung der Einhaltung der Kontingente erfolgt nach DIN 45691.
(4) Gewerbliche Ansiedlungen haben einen Nachweis zu erbringen, dass sie die Emissionskontingente einhalten.
(5) Bis zur Außerbetriebnahme des Funkmastes spätestens im Jahr 2027 gilt: Im Radius von 15,79m um den Funkmast dürfen keine Anlagen errichtet
werden, die zum dauerhaften oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
2.1 Bezugspunkte für Höhenfestsetzungen (§ 18 Abs. 1 BauNVO)

Der Bezugspunkt für die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen (festgesetzte Firsthöhe bzw. Traufhöhe) ist die mittlere Höhe der Gradiente der
unmittelbar angrenzenden Erschließungsstraße.

2.2 Beschränkung der Überschreitung der zulässigen Grundfläche (§ 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO)
Die zulässige Grundflächenzahl darf durch die Grundflächen von Garagen, Carports und Zufahrten auf den Wohngrundstücken 25 - 29 gemäß
§ 19 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung um bis zu 50% überschritten werden. Auf anderen Grundstücken darf die festgesetzte Grundflächenzahl nicht
überschritten werden.

3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
3.1 Ausnahme von der Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete (WA 1 bis WA 4) ist die Überschreitung einer nicht straßenzugewandten Baugrenze zur Ausbildung von
Terrassen um maximal 3,00m zulässig.

4 Verkehrsflächen und Flächen für Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB)
4.1 Öffentliche und private Verkehrsflächen

Die Straße „An der Sandgrube“ bleibt eine öffentliche Verkehrsfläche, deren Entwässerung über die vorhandenen Straßenmulden erfolgt. Die
festgesetzten Planstraßen sind private Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, die als verkehrsberuhigte Bereiche ausgewiesen werden, und
deren Entwässerung über am Straßenrand anzuordnende Rigolen herzustellen ist.

4.2 Pkw-Stellplätze
Pkw-Stellplätze sind auf den privaten Grundstücksflächen unterzubringen. Pro Baugrundstück sind in den Allgemeinen Wohngebieten 2 Pkw-Stellplätze
nachzuweisen.

4.3 Nebenanlagen
Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) SächsBO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Außerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen sind Nebenanlagen ausnahmsweise bis zu einer Höhe von 3,00m und einer Gesamtgrundfläche von maximal 25 m² zulässig.

4.4 Freihaltung von Sichtdreiecken an Kreuzungen
Einmündungen von Planstraßen in öffentliche Verkehrsflächen (Straße „An der Sandgrube“) sind zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit von
angrenzenden Bepflanzungen im Bereich der Sichtdreiecke freizuhalten.

4.5 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
Voraussetzung für die Nutzung der privaten Verkehrsflächen ist eine rechtliche Sicherung gemäß § 2 Abs. 12 SächsBO, d.h. das zu sichernde Recht wird
als Grunddienstbarkeit und als beschränkt persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Bauaufsichtsbehörde ins Grundbuch eingetragen. Die öffentliche
Zugänglichkeit der Planstraßen insbesondere für Rettungsdienste, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge wird damit gewährleistet.

4.6 Öffentlicher Gehweg an der Straße „An der Sandgrube“
Zwischen der Planstraße C und der Planstraße B ist südseitig der Straße „An der Sandgrube“ im Bereich der öffentlichen Straßenparzelle ein 1,80m
breiter Gehweg anzuordnen.

4.7 Geh- und Radweg zur Straße „Altjessen“
Die Verlängerung der Planstraße A1 zur Straße Altjessen ist als 2,00m breiter, befestigter Geh- und Radweg mit daran angrenzenden, für
Rettungsfahrzeuge überfahrbaren Grünstreifen herzustellen. Es sind geeignete bauliche Vorkehrungen dafür zu treffen, dass der Weg nicht für den
allgemeinen Kfz-Verkehr genutzt werden kann.

5 Grünordnung, Eingriffsausgleich und Bodenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25a und 25b BauGB)
5.1 Begrünung von Freiflächen auf den privaten Grundstücken (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit Landschaftsrasen nach DIN 18917 zu begrünen oder gärtnerisch zu gestalten.
5.2 Bepflanzung von Freiflächen auf den privaten Grundstücken (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit heimischen standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen. Pro Baugrundstück ist pro 100m² nicht
überbaubarer Grundstücksfläche mindestens 1 Laubbaum, 3x verpflanzt, mit mindestens 14-16cm Stammumfang, oder 1 hochstämmiger Obstbaum,
3x verpflanzt, mit mindestens 10-12cm Stammumfang, zu pflanzen. Zusätzlich sind pro 100m² nicht überbaubarer Grundstücksfläche mindestens 5
Sträucher, 60-100cm, zu pflanzen. Dabei sind wahlweise Arten der nachfolgenden Pflanzlisten zu verwenden. Die Pflanzungen sind dauerhaft von den
Grundstückseigentümern zu unterhalten und im Falle des Abgangs in der darauf folgenden Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen.
Pflanzliste 1: Baumarten (Auswahl)
Feldahorn - Acer campestre
Rotblühende Roßkastanie - Aesculus carnea
Hainbuche - Carpinus betulus
Walnuss - Juglans regia
Kulturapfel (regionaltyp. Sorten) - Malus domestica
Süßkirsche (regionaltyp. Sorten) - Prunus avium
Sauerkirsche (regionaltyp. Sorten) - Prunus cerasus
Kultur-Pflaume (regionaltyp. Sorten) - Prunus domestica
Steinweichsel - Prunus mahaleb
Traubeneiche - Quercus petraea
Stieleiche -  Quercus robur
Mehlbeere - Sorbus aria
Eberesche - Sorbus aucuparia
Winterlinde - Tilia cordata
Die zusätzliche Anpflanzung von Koniferen auf den privaten Grundstücksflächen, über die oben genannte Pflanzvorschrift hinaus, ist zulässig.

5.3 Anlage eines öffentlichen Spielplatzes (§ 9 Abs. 1 Nr.15 BauGB)
Die in der Planzeichnung festgesetzte Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz ist außerhalb des Fallschutzes für Spielgeräte mit Spiel- und
Sportrasen nach DIN 18917 zu begrünen. Darüber hinaus ist eine Bepflanzung mit nicht giftigen Bäumen und Sträuchern zulässig, ebenso wie eine
Einfriedung der Anlage.

5.4 Erhaltung von Gehölzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
Die in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten Einzelbäume und Gehölzflächen sind während der Bauphase gemäß DIN 18920 wirksam zu
schützen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Im Falle des Verlustes sind Gehölze durch Neupflanzung der abgängigen Art in der folgenden
Pflanzperiode zu ersetzen.

5.5 Anpflanzung von Hecken (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern erfolgt eine flächendeckende Bepflanzung mit
einheimischen Baum- und Straucharten der Pflanzlisten 1 und 2. Die Hecken sind zu 20% mit Baumarten und zu 80% mit Straucharten zu bepflanzen.
Die Pflanzdichte beträgt durchschnittlich 1 Gehölz pro 1,5m². Die Hecken sind jeweils von den privaten Grundstückseigentümern zu pflegen.

5.6 Anpflanzung von Einzelbäumen entlang Planstraße A1 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Entlang der Planstraße A1 sind auf privater Grünfläche gemäß Planzeichnung insgesamt 7 Mehlbeeren (Sorbus aria), Hochstämme, 3x verpflanzt, mit
18-20cm Stammdurchmesser, zu pflanzen. Die Baumpflanzungen sind mit einem Zwei- oder Dreibock zu sichern. Die unversiegelten Baumscheiben
sind mit einem Bewässerungsset zu versehen. Der 3,00m breite Streifen Straßenbegleitgrün ist mit Bodendeckern der Pflanzliste 3 zu begrünen. Es sind
mehrere Arten aus der Pflanzliste 3 auszuwählen, mindestens jedoch die Arten Thymian, Frauenmantel und Storchschnabel.
Pflanzliste 3: Bodendecker (Auswahl)
Frauenmantel - Alchemilla mollis `Thriller`
Schlangenknöterich - Bistorta affinis `Superbum`
Teppichmispel - Cotoneaster dammeri ´Radicans`
Zier-Erdbeere - Fragaria chiloense
Storchschnabel - Geranium sanguineum `Max Frei`
Teppich-Johanniskraut - Hypericum calycinum
Kriechender Wacholder - Juniperus communis `Repanda`
Fingerstrauch - Potentilla fruticosa `Goldteppich`
Thymian - Thymus serpyllum ´Atropurpurea´
Die Pflanzung von Einzelbäumen und Bodendeckern ist zeitgleich mit dem Bau der Planstraße A1 abzuschließen. Die durch den Bau des Gehweges auf
der Südseite der Straße „An der Sandgrube“ entfallenden 4 Bestandsbäume sind durch 4 gleichwertige Ersatzpflanzungen auf der Nordseite der Straße
in den vorhandenen Lücken des Straßenbegleitgrüns zu ersetzen.

5.7 Weitere Begrünungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Die überfahrbaren Grünstreifen an der Wegeverbindung zur Straße Altjessen (Flurstück 122/9 und 122/16) sind mit Schotterrasen zu begrünen.

5.8 Zuständigkeit für Begrünungen und Bepflanzungen
Alle Begrünungs- und Bepflanzungsmaßnahmen, außer Festsetzung 5.3 „Anlage eines öffentlichen Spielplatzes“, sind auf den privaten Grundstücken
durch die jeweiligen Flächeneigentümer zu veranlassen. Diese sind auch für die nachhaltige Pflege ihrer privaten Grünflächen zuständig. Der Spielplatz
wird dagegen als öffentliche Grünfläche festgesetzt und in das Eigentum und die Unterhaltungspflicht der Stadt Pirna überführt.

5.9 Zeitpunkt der Durchführung grünordnerischer Maßnahmen
Die Durchführung der grünordnerischen Maßnahmen ist an die Erschließung des Plangebietes gebunden. Die Grün- und Pflanzmaßnahmen auf den
privaten Grundstücksflächen sind jeweils spätestens 1 Jahr nach der amtlichen Abnahme der jeweiligen Baumaßnahme durchzuführen. Die
öffentlichen Grünflächen (Festsetzung 5.3) sind spätestens 1 Jahr nach der amtlichen Abnahme der Planstraße A1  herzustellen.

5.10 Flächenbefestigungen auf Wohngrundstücken
Die Befestigung der Zufahrten, Garagenvorplätze sowie der Stellplätze auf den privaten Grundstücksflächen der Wohngebiete ist mit
wasserdurchlässigen Belägen auszuführen (z.B. Öko-pflaster, Rasenpflaster, Schotterrasen).

5.11 Rückhaltung von Niederschlagswasser
Das auf den privaten Grundstücken auf Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser ist in den Baugebieten WA1 bis
WA4 sowie MI1 und MI3 über nach dem Regelwerk DWA 138 ausreichend dimensionierte Versickerungsanlagen wie Rigolen oder
Versickerungsschächte auf den jeweiligen Grundstücken zu versickern. Die Entwässerung der Baugebiete GI1, MI2 und MI4 erfolgt wegen der dortigen
Altlasten über Rigolen, die an der Straße „An der Sandgrube“ angeordnet werden. Das von den Planstraßen südlich der Straße „An der
Sandgrube“ ablaufende Niederschlagswasser wird in Rigolen auf dafür festgesetzten Versickerungsflächen (V1 bis V4) versickert. Die dauerhafte
Funktionsfähigkeit der Versickerungsanlagen ist zu gewährleisten.

5.12 Festsetzung von temporären Nutzungen (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)
Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 ist die vorübergehende Nutzung als Lagerplatz eines Gartenbaubetriebes innerhalb von maximal 15 Jahren nach der
Genehmigung des Bebauungsplanes weiterhin zulässig.

5.13 Bodenschutz
In den Baugebieten GE1, MI2 und MI4 sind alle Boden- und Tiefbauarbeiten im Rahmen des Vorhabens von einem Sachverständigen bzw. einer
vergleichbaren Untersuchungsstelle, die über die erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit entsprechend § 18 BBodSchG verfügt, fachtechnisch zu
begleiten und in geeigneter Weise zu dokumentieren. Die Dokumentation soll spätestens sechs Wochen nach Abschluss der Erd- und Tiefbauarbeiten
der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde unaufgefordert vorgelegt werden. Sie hat folgende Mindestangaben zu beinhalten:
- organoleptische Ansprachen bzw. Untersuchungsergebnisse (Schichtenverzeichnisse, Probenahme- und Analysenprotokolle)
- Bewertung entsprechend BBodSchG / BBodSchV mit abschließender Gefährdungsbewertung für die relevanten Wirkungspfade
- Angaben zu den bei der Baumaßnahme bewegten Bodenmengen, vorhandene Vermessungsunterlagen
- Lagepläne etc., Entsorgungs- bzw. Verwertungswege (ausgehend von den im Entsorgungskonzept enthaltenen Angaben)
- Nachweise (Menge und Qualität) des verwendeten Verfüllmaterials.

6 Artenschutz (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 44 BNatSchG)
6.1 Während der Reproduktionszeit der Fledermäuse von Anfang Mai bis Mitte September sind Baumaßnahmen außerhalb der Gebäude zwischen dem

Eintreten der Dämmerung bis zum Sonnenaufgang zu unterlassen.

Bebauungsplan Nr. 84 "An der alten Gärtnerei Jessen"
Satzung

vorhandene Nadelgehölze

vorhandene Laubgehölze

vorhandene Böschung

Pflanzliste 2: Straucharten (Auswahl)
Gewöhnliche Berberitze - Berberis vulgaris
Blutroter Hartriegel - Cornus sanguinea
Gewöhnliche Hasel - Corylus avellana
Besen-Ginster - Cytisus scoparius
Pfaffenhütchen - Euonymus europaea
Faulbaum - Frangula alnus
Liguster - Ligustrum vulgare
Rote Heckenkirsche - Lonicera xylosteum
Kreuzdorn - Rhamnus cathartica
Hunds-Rose - Rosa canina
Traubenholunder - Sambucus racemosa

Abstellfläche für Müllbehälter

Zweckbestimmung temporäre Nutzung: Lagerplatz des Gartenbaubetriebs

Bauabschnitte:

Festsetzung einer temporären Nutzung auf dem Flurstück Nr. 116/3
gemäß textlicher Festsetzung 5.12:

Vorbehaltsfläche für die Rigolenversickerung: Versickerungsstandorte für die Straßenent-
wässerung gemäß Anlage 10: Funktionsbestätigung zur Regenwasserversickerung (Straße)

Sichtdreieck

Verkehrsberuhigter Bereich

Grenze des benachbarten B-Planes Nr. 64 "An der Sandgrube", Pirna - Jessen

6.2 Unter Beachtung des § 39 Abs. 5 BNatSchG sind Gehölzrodungen nur im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar möglich. Auch der Abriss von
Gebäuden sollte in diesem Zeitraum durchgeführt werden. In dieser Phase sind die Brutzeit der Vögel sowie die Wochenstubenzeit der Fledermäuse
abgeschlossen.

6.3 Die Rodung von Gehölzen ist auf das absolut notwendige Maß zu beschränken. Weiterhin sind Gehölzstrukturen im Umgriff des Baufeldes während
der gesamten Bauzeit ggf. durch geeignete Sicherungsmaßnahmen (Schutzzäune, Einzelbaumschutz mit Wurzelschutz) zu schützen.

6.4 Für den Verlust von Vogelnistplätzen sind mindestens 10 künstliche Nisthilfen nach Abschluss der Baumaßnahme an geeigneten Fassaden von neu zu
errichtenden Gebäuden in den Baufeldern GE1, MI1, MI2 und MI3 sowie im Baufeld WA2 auf den Baugrundstücken 7 und 17 anzubringen: 5
Halbhöhlenbrüternistkästen und 5 Großraumnisthöhlen. Bei der Anbringung der Kästen ist auf eine Mindesthöhe von mindestens 3 Metern, eine freie
Anflugmöglichkeit und eine Ausrichtung in westlicher, östlicher oder südlicher Richtung zu achten. In der Nähe sind Gehölze als Leitstruktur zu sichern.
Die künstlichen Nisthilfen für Vögel sind spätestens drei Monate nach Rechtskraft des Bebauungsplanes anzubringen.

6.5 Weiterhin sind in den Baufeldern GE1, MI1, MI2 und MI3 sowie im Baufeld WA2 auf den Baugrundstücken 7 und 17 insgesamt 8 Ersatzquartiere für
Fledermäuse an Gebäuden anzubringen, und zwar 4 Sommerquartiere und 4 Ganzjahresquartiere. Die Fledermauskästen sind spätestens drei Monate
nach Rechtskraft des Bebauungsplanes anzubringen.

6.6 Als Ersatzstrukturen für betroffene Zauneidechsenhabitate in den Baugebieten GE1 und MI2 sind bereits vor Freimachung der beanspruchten
Bauflächen drei spezielle Habitatstrukturen für Reptilien am nördlichen Rand des Plangebietes an gut besonnten Standorten anzulegen.
In diese Rückzugsstrukturen sind Lockersubstrate als Kies- und Sandanschüttungen jeweils auf der Südseite von Wallabschnitten aus Grobsteinen bzw.
Totholz (L:B:H 2m x 3m x 1m) so herzurichten, dass die Reptilien dort für ihren gesamten Lebenszyklus geeignete Habitatbedingungen vorfinden. Die
Ersatzquartiere für Zauneidechsen sind dauerhaft zu erhalten.

6.7 Durch die Verwendung geeigneter Beleuchtungsmittel im Außenbereich können erhebliche Störungen der Fauna vermieden werden. Insgesamt ist die
Beleuchtung der Gebäude und Wege auf ein Minimum zu reduzieren. Geeignet sind Natriumdampf-Hochdrucklampen (NAV) oder
Metallhalogendampflampen. Die Verwendung von LED-Leuchten ist ebenfalls möglich, wenn ebenfalls eine
relativ  „warme“  Lichtfarbe  („warmweiß“  mit  unter  3.300  K)  zum  Einsatz  kommt.  Um  ein  unnötiges  Abstrahlen  von  Laternen  oder
Gebäudebeleuchtungen in die Umgebung zu vermeiden, sollte die Abstrahlhöhe der Lampen möglichst niedrig gehalten werden und ein horizontaler
bzw. nach oben abstrahlender Lichtkegel generell vermieden werden.

6.8 Höhlenbäume, die nach § 21 Sächsischem Naturschutzgesetz besonders geschützt sind, sind zum Schutz höhlenbewohnender Vogel-, Fledermaus- und
Käferarten während der Baumaßnahme zu schützen und dauerhaft zu erhalten.

6.9 Rechtzeitig vor dem Abriss von Gebäuden ist eine Artenschutzuntersuchung von einem Sachverständigen durchzuführen. Diese ist der unteren
Naturschutzbehörde vor dem Abriss vorzulegen. Die anderen artenschutzrechtlichen Maßnahmen sind durch eine Ökologische Baubetreuung (ÖBB) zu
überwachen. Die Ökologische Baubetreuung wird zwischen der Stadt Pirna und dem Investor vertraglich geregelt. Der Vertrag ist der Unteren
Naturschutzbehörde vorzulegen.

II Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
1 Dächer und Dachaufbauten

Dachaufbauten in Form von Gaupen sind nur bei Gebäuden mit einer Dachneigung von mindestens 38° zulässig. Die Breite aller Dachgaupen auf einer
Dachflächenseite darf höchstens 50% der jeweils zugehörigen Dachflächenseite betragen. Die Gesamtbreite einer Gaupe darf 3m nicht überschreiten.
Die Deckung geneigter Dächer der Hauptgebäude ist mit nicht glänzenden Tonziegeln oder Betondachsteinen in naturrotem bis rotbraunem Farbton
oder in anthrazit vorzunehmen. Dachflächenfenster, Sonnenkollektoren sowie Photovoltaikanlagen sind zulässig. Die maximale Größe von
Dachflächenfenstern darf 10% der zugehörigen Dachfläche nicht überschreiten.

2 Fassadengestaltung
Die Außenwände der Hauptgebäude sind zu verputzen oder in Holz auszuführen. Metallisch glänzende, grelle oder reflektierende Materialien oder
Anstriche sind nicht zulässig. Unzulässig sind Fassaden in Blockbohlenbauweise. Bei Doppelhäusern sind die Fassaden und Dächer in Material und
Farbe einheitlich auszuführen.

3 Keller
Im Bereich der gekennzeichneten Altlastenverdachtsfläche (SALKA 87129409) im nordwestlichen Plangebiet (Bauflächen GE1, MI2 und MI4) sind
wegen des Restrisikos von Deponiegasen nur Gebäude ohne Unterkellerung zulässig.

4 Satellitenanlagen
Satellitenanlagen sind an straßenseitigen Gebäudefassaden nicht zulässig. Sie sind je nach Anbringungsort farblich dem Hauptgebäude bzw. dem Dach
anzupassen.

5 Einfriedungen
Entlang angrenzender Straßen sind Grundstückseinfriedungen nur als Maschendrahtzäune, Metallzäune mit senkrechten Stäben, Holzstaketenzäune
(schmale senkrechte Lattung) oder als geschnittene Laubgehölzhecken bis zu einer Höhe von 1,50m zulässig. Ein Anstrich der Zäune in grellen Farben
ist nicht zulässig. Zu angrenzenden Straßen haben Einfriedungen einen Abstand von mindestens 0,5m einzuhalten.

6 Müll- und Abfallbehälter
Standorte für Abfallbehälter sowie Abfallsammelbehälter sind mit einem Sichtschutz und zusätzlicher Bepflanzung zu umgeben.

III Hinweise
1 Baumschutzsatzung der Stadt Pirna

Bei allen Gehölzbeseitigungen sind die Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Stadt Pirna vom 21.06.2016 zu beachten. Nach der Satzung
geschützte Bäume sind Laubbäume mit einem Stammumfang von über 100cm. Nicht unter den Schutz der Satzung fallen Obstbäume mit Ausnahme
von Walnussbäumen, Esskastanien, Obstbaumreihen, Obstbaumalleen und Streuobstwiesen. Nicht geschützt sind ebenso Pappeln, Birken,
Baumweiden, Nadelbäume und abgestorbene Bäume. Im Falle der Beseitigung geschützter Bäume gelten die Ersatzpflanzungspflichten nach § 8 Abs. 9
der Baumschutzsatzung.

2 Archäologische Belange
Sollte es bei Tiefbauarbeiten Bodenfunde geben, sind die Bauarbeiten sofort zu unterbrechen und es ist sofort die Untere Denkmalschutzbehörde zu
verständigen.

3 Bodenschutz
Die Wiederverwendung der im Rahmen der Bauvorhaben auszubauenden Bodenmaterialien ist auf der Grundlage der Technischen Regeln der LAGA
sicherzustellen. Schädliche Bodenveränderungen wie z.B. Verdichtung oder Verunreinigung sind abzuwehren.
Der bei den Bauarbeiten anfallende unbelastete Bodenaushub ist zu trennen und soweit wie möglich innerhalb des Plangebietes wieder zu
verwenden. Mutterböden sind grundsätzlich gesondert zu gewinnen und bei nicht sofortiger Wiederverwendung getrennt zwischen zu lagern. Für den
Oberboden ist während der Zwischenlagerung eine maximale Schütthöhe von 2,00m nicht zu überschreiten und ein Befahren zu vermeiden.

4 Baugrund und Altlasten
In den Baugebieten GE1 und MI2 anfallender Aushub ist aufgrund seiner Schadstoffbelastung generell auf eine Deponie zu beseitigen und es ist ein
Entsorgungsnachweis vorzulegen. Aushub aus MI2 zählt aufgrund der hohen Zinkkonzentration im Feststoff als gefährlicher Abfall und ist
anzeigepflichtig gegenüber der zuständigen Behörde.
Generell wurde im Bereich der Altlastenverdachtsfläche (GE1, MI2, MI4) ein inhomogener und locker gelagerter Baugrund festgestellt. Der Baugrund
ist daher generell als wenig tragfähig und stark setzungsempfindlich zu bewerten. Das Gelände ist ohne technische Zusatzmaßnahmen nicht bebaubar.
Es ist mit Tiefgründungen zu rechnen.

5 Georisiken und natürliche Radioaktivität
Nach Informationen des Geodatenarchivs des Freistaates Sachsen befindet sich der Geltungsbereich in einem Gebiet mit potentieller Verkarstung. Es
wird daher empfohlen, mögliche Gefährdungen durch einen Sachverständigen klären zu lassen.
Zum vorsorgenden Schutz vor erhöhter Strahlenbelastung durch Zutritt von Radon in Aufenthaltsräumen wird empfohlen, bei geplanten Neubauten
generell einen Radonschutz vorzusehen oder die radiologische Situation auf dem Grundstück und den etwaigen Bedarf an Schutzmaßnahmen von
einem Sachverständigen abklären zu lassen.

6 Bohranzeigepflicht
Es wird auf die gesetzliche Bohranzeige- und Bohrergebnismitteilungspflicht hingewiesen, die z.B. im Zuge der Durchführung von Baugrundgutachten
und hydrogeologischen Untersuchungen zu beachten ist.

7 Ökologische Baubetreuung
Die von der Stadt Pirna oder vom Investor zu beauftragende Ökologische Baubetreuung überwacht insbesondere die festgesetzten Pflanzmaßnahmen,
die Anbringung der Vogelnistkästen und Fledermauskästen sowie die Umsetzung der Maßnahmen zur Anlage der Habitatstrukturen für die
Zauneidechse und meldet den Abschluss der Maßnahmen jeweils an die Stadt Pirna, die die Meldung an die Untere Naturschutzbehörde weiterleitet.
Wenn Baugrundstücke, auf denen Nistkästen oder Fledermauskästen oder Habitatstrukturen festgesetzt sind, verkauft werden, so ist im Kaufvertrag
die Verpflichtung zur Errichtung und zum dauerhaften Erhalt der Nisthilfen und Fledermauskästen und Habitatstrukturen aufzunehmen. Der Stadt
Pirna ist zeitnah mitzuteilen, wer diese Verpflichtung für ein konkretes Baufeld trägt und es ist ein Ansprechpartner zu benennen.

Parkplatz

Angabe der Emissionskontingente in dB (A) tags (t) und nachts (n)

Bushaltestelle

V1-V4 Versickerungsstandorte für die Straßenentwässerung gemäß Anlage 10:
Funktionsbestätigung zur Regenwasserversickerung (Straße)

VG Versickerungsflächen für die Grundstücksentwässerung der Baugebiete GE1,
MI2 und MI4

Gehweg

Leitung oberirdisch (Bestand)

Leitung unterirdisch (Bestand)
Zweckbestimmung:

W Trinkwasser
G Gas
A Abwasser
F Fernmeldekabel
S Strom

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

8. Sonstige Planzeichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
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Verfahrensvermerke
Vermerk über die Übereinstimmung des Katasterbestandes

Die Darstellung der Flurstücksgrenzen und Flurstücksnummern im Geltungsbereich des Bebauungsplanes entspricht dem katastermäßigen
Bestand vom …………. und gilt nur für Übersichtszwecke. Rechtsansprüche können aus der Darstellung nicht abgeleitet werden.

Pirna, Vermessungsamt

Vermerk über den Aufstellungsbeschluss

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch den Stadtrat am ………… beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ………… ortsüblich im "Pirnaer Anzeiger" Nr. ……….. bekannt gemacht.

Pirna, Oberbürgermeister

Vermerk über die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vom ………… bis einschließlich …………. öffentlich ausgelegt.

Ort und Zeit der Auslegung wurden am ………… ortsüblich im "Pirnaer Anzeiger“ Nr. ……….. bekannt gemacht. Der Hinweis, dass
Anregungen nur während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können wurde ebenfalls bekanntgemacht.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die benachbarten Gemeinden wurden mit
Schreiben vom …………. um Abgabe einer Stellungnahme bis …………. gebeten.

Sie wurden von der Auslegung benachrichtigt.

Pirna, Oberbürgermeister

Vermerk über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Pirna hat am ………….  den Entwurf des Bebauungsplanes beschlossen und die dazugehörige
Begründung gebilligt sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs.
2 BauGB bestimmt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom …………. bis einschließlich …………. öffentlich ausgelegt.

Ort und Zeit der Auslegung wurden am …………. ortsüblich im "Pirnaer Anzeiger“ Nr. ……….. bekannt gemacht. Der Hinweis, dass
Anregungen nur während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können wurde ebenfalls bekannt gemacht.

Mit Schreiben vom …………. wurden die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die benachbarten Gemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB um Abgabe einer
Stellungnahme bis …………. gebeten.

Sie wurden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB von der Auslegung benachrichtigt.

Pirna, Oberbürgermeister

Vermerk über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum 2. Entwurf

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Pirna hat am ………….  den 2. Entwurf des Bebauungsplanes beschlossen und die
dazugehörige Begründung gebilligt sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bestimmt.

Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom …………. bis einschließlich …………. öffentlich ausgelegt.

Ort und Zeit der Auslegung wurden am …………. ortsüblich im "Pirnaer Anzeiger“ Nr. ……….. bekannt gemacht. Der Hinweis, dass
Anregungen nur während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können wurde ebenfalls bekannt gemacht.

Mit Schreiben vom …………. wurden die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die benachbarten Gemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB um Abgabe einer
Stellungnahme bis …………. gebeten.

Sie wurden von der Auslegung benachrichtigt.

Pirna, Oberbürgermeister

Abwägungsvermerk

Der Stadtrat der Stadt Pirna hat die während des Beteiligungsverfahrens abgegeben Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden geprüft und
am …………. über sie bestimmt.

Das Ergebnis wurde den Absendern mit Schreiben vom …………. mitgeteilt.

Pirna, Oberbürgermeister

Vermerk über den Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan i.d.F.v. …………. wurde durch den Stadtrat gemäß § 10 Abs. 1 BauGB am …………. Beschlossen und die
dazugehörige Begründung gebilligt.

Pirna, Oberbürgermeister

Vermerk über die Ausfertigung der Satzung

Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 84 „An der alten Gärtnerei Jessen“ wird hiermit ausgefertigt.

Pirna, Oberbürgermeister

Vermerk über die Bekanntmachung

Die Satzung wurde am …………. ortsüblich im "Pirnaer Anzeiger" Nr. ……….. bekannt gemacht. Dabei wurde auf die Stelle verwiesen, bei
der der Bebauungsplan einschließlich Begründung und zusammenfassender Erklärung von jedermann eingesehen werden kann. In der
Bekanntmachung wurde auf § 215 BauGB und § 44 BauGB hingewiesen.

Der Bebauungsplan Nr. 84 „An der alten Gärtnerei Jessen“ tritt mit der Bekanntmachung als Satzung in Kraft.

Im Sinne des § 10 a Abs. 2 BauGB wurde der in Kraft getretene Bebauungsplan mit Begründung sowie zusammenfassender Erklärung
ergänzend in das Internet (www.pirna.de sowie gis.pirna.de) und über ein zentrales Internetportal des Landes
(www.bauleitplanung.sachsen.de) eingestellt.

Pirna, Oberbürgermeister


